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Einleitung

Angesichts des sich steigernden Factoring-Weltumsatzes hat UNIDROIT seit
Beginn der siebziger Jahre Anstrengungen unternommen, dem Factoring-
Vertrag eine einheitliche Regelung zu geben. Diese Bestrebungen mündeten
1983 in einen Vorentwurf "einheitlicher RegeIn über bestimmte Aspekte des
internationalen Factorings«!, sodann in einen "Draft Convention on Internatio-
nal Factoring"2 und schließlich in das Ottawa Übereinkommen von 1988 über
Internationales Factoring3, das am 1. 5. 1995 in Kraft getreten ist, nachdem
Frankreich, Italien und 1994 auch Nigeria die RatiflZierungsurkunden hinterlegt
haben und somit die in Art. 14 Abs. 1 niedergelegte Bedingung fiir das Inkraft-
treten erfüllt worden ist. Durch die Vereinfachung sowie die Vereinheitlichung
der Abtretung von Forderungen im Rahmen des grenzüberschreitenden Facto-
ring-Geschäfts macht die Ottawa-Konvention Exportforderungen zu belei-
hungsfähigen liquiden Sicherheiten. Sie gibt damit der Kreditwirtschaft ein In-
strument in die Hand, um die Finanzierung von Exportgeschäften zu erleichtern
und zu verbilligen.

Der Deutsche Bundestag hat am 15. Januar 1998 das Gesetz zur Ratifizierung
der Ottawa-Konvention beschlossen. Die Konvention ist sechs Monate nach der
Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde4 am 1. 12. 1998 fiir Deutschland in
Kraft getreten.s Nach deren Inkrafttreten in der Bundesrepublik Deutschland
kündigt sich aufgrund der wachsenden Intensivierung des grenzüberschreiten-
den Geschäftsverkehrs innerhalb des europäischen Binnenmarkts eine starke
Signalwirkung auf andere europäische Länder an6 und eröffnen sich mithin fiir
mittelständische Unternehmen zukünftig vielfciltige Möglichkeiten der Export-
finanzierung. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hat die Beschäftigung mit
der Anwendung der Ottawa-Konvention in Deutschland eine neue Aktualität
erfahren.

Das Übereinkommen ist- wie es in seiner Präambel dargelegt- in dem Bewußt-
sein, daß dem internationalen Factoring in der Entwicklung des internationalen
Handels eine besondere Bedeutung zukommt und daher in der Erkenntnis ge-
troffen worden, daß durch die Annahme einheitlicher Bestimmungen ein recht-

I Vgl. den Vorentwurf von 1983, Preliminary Draft Uniform Rules on Certain Aspects of Internatio-

nal Factoring, Text established by the Unidroit Study Group for the preparation of uniform rules on the
factoring contract as approved by the Unidroit Governing CounciJ at its 62nd session (Rome, 4-7 May
1983), abgedruckt in Revue de droit uniforme (1982) II, 36 ff., mit einem Explanatory Report, verlaßt
von M. Evans.
2 Vgl. Draft Convention on International Factoring, Text adopted by the Unidroit Committee ofGo-

vemmental Experts for the preparation of a draft Convention on certain aspects of international facto-
ring at its third session (Rome, 22 to 24 April 1987), abgedruckt in Revue de droit uniforme (1987) II,
72 ff., mit einem Explanatory Report, verlaßt von F. Mestre. Der Text des Entwurfes ist auch abge-
druckt in RabelsZ 51 (1987),729 ff
3 Abgedruckt im englischen und französischen Originaltext in RabelsZ 53 (1989),729 ff Inoffizielle

deutsche Übersetzung bei Diehl-Leistner, 205 ff und bei Jayme-Hausmann, Nr. 78.
.Die Ratifizierungsurkunde wurde von der Bundesrepublik am 20. 5. 1998 bei der Regierung von

Kanada hinterlegt (vgl. Art. 23 des Übereinkommens).
'BGBI. 1998 II, S. 2375.
.So aus dem Jahresbericht 1997 des Deutschen Factoring-Verbandes e.V., FLF 3/1998, 126, 127.
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licher Rahmen zu schaffen ist, der das internationale Factoring erleichtert und
dabei ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der der beteiligten Parteien
eines Factoringgeschäfts zu wahren sind. Hierdurch konnten jedoch nicht alle
einschlägigen Fragenkomplexe geklärt werden; nationales Kollisionsrecht und
nationales materielles Recht bleiben fiir diese Bereiche weiterhin relevant. Ge-
genstand der vorliegenden Arbeit ist daher das Zusammenspiel von nationalem
Recht und der Ottawa-Konvention. Es soll insbesondere daraufhin untersucht
werden, wann und inwieweit das nationale Recht wieder in Betracht kommt.
Dies gilt umso mehr, als einige der in der Konvention geregelten Fragen in
Deutschland sehr umstritten waren und noch sind. In diesem Hinblick ist auch
die einheitsrechtskonforme Auslegung der Ottawa-Konvention fiir die Anwen-
dung des Übereinkommens in den Vertragsstaaten von besonderem Interesse.
Die Anwendung des Übereinkommens kann vor dem geschilderten Hintergrund
nicht losgelöst von einer Betrachtung der materiellrechtlichen Gestaltung des
Factoring-Geschäfts im Gefüge des deutschen Rechts und seiner international-
privatrechtlichen Anknüpfung erfolgen.

Die Untersuchung gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil behandelt das Fac-
toring im deutschen Privatrecht. Er analysiert die rechtlichen Strukturen des
Factoring-Geschäfts in den deutschen Sachrechten und befaßt sich mit der An-
knüpfung des internationalen Factoring nach deutschem Internationalen Privat-
recht.

Der zweite Teil, der den Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit bildet, be-
faßt sich mit dem Anwendungsbereich des üpereinkommens. Ausgehend von
einer Darstellung der methodischen Vorüberlegungen, welche fiir die hier un-
terzubringende Unte~uchung des Übereinkommens maßgebend ist, sollen die
Anwendbarkeit des Ubereinkommens und sein konkreter Regelungsbereich im
Wege einer einheitsrechtskonformen Auslegung nach Maßgabe des Art. 4 Abs.
1 einem in den Vertragsstaaten des Übereinkommens gleichgültigen Wirkungs-
kreis zugeführt werden.

Im dritten Teil, der als Schlußstein der ganzen Untersuchung zusammengestellt
wird, sollen ausgehend von einer Ausführung über die
Lückenfüllungsmodalitäten die sich hier aufgrund des Zusammentreffens der
Ottawa-Konvention und des deutschen Internationalen Privatrechts sowie-
angesichts des sehr eingeschränkten Regelungsbereichs des Übereinkommens-
des vom Internationalen Privatrecht der lex fori berufenen nationalen
Sachrechts ergebenden Normenkonkurrenzproblemen aufgezeigt und analysiert
werden. Ein besonderes Auge~erk gilt dabei den Ausführungen zur Kollision
der materiellen Normen des Ubereinkommens und des nationalen Sachrechts
als Lückenfüllungsstatut. Hinzu tritt die Erörterung von Konventionskonflikt,
der sich mit Blick auf die Zukunft der Ratifizierung des von UNCITRAL
ausgearbeiteten Konvention über das Recht der internationalen
Finanzierungsabtretung durch Deutschland ergeben kann. Damit soll die
vorliegende Arbeit zugleich zu den allgemeinen Lehren des internationalen
Einheitsrechts beitragen.
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